
 

 

 

Allgemeine Bedingungen (Kurzfassung) 

Die Güttler Logistik haftet als Frachtführer in allen internationalen Verkehren, in Übereinstimmung mit 
dem CMR - Abkommen, im nationalen Verkehr nach dem HGB. 
 
Alle Aufträge werden gemäß den ADSp (2017) ausgeführt. Die Haftung des Spediteurs beschränkt 
sich bei Verlust, Wertminderung oder Beschädigung von Gütern auf maximal 5,00 € je kg Rohgewicht, 
sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart. 
Bei Verzögerungen gilt als Höchstgrenze die Höhe der Fracht (nach CMR), bzw. das Dreifache der 
Fracht im nationalen Verkehr (§ 431 (3) HGB) 
Für uns erteilte Luftfrachtaufträge findet Ziffer 27 ADSp keine Anwendung. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Ansprüche gegen den Spediteur nach 12 Monaten 
verjähren. Ansprüche auf Fracht etc. sind unbeschadet der Lieferbedingungen des Handelsvertrages 
zu befriedigen. 
 
Bei sichtbaren Beschädigungen, Verlust oder Mindermengen, muß sofort bei der Warenannahme 
Einspruch erhoben werden und dieses auch auf dem Ablieferbeleg dokumentiert werden. Die Anzeige 
muß den Schaden hinreichend deutlich kennzeichnen. 
Bei nicht sichtbaren Verlust oder Beschädigungen muß innerhalb von 7 Werktagen nach Anlieferung 
schriftlich reklamiert werden, hierbei obliegt die Beweispflicht dem Warenempfänger (HGB § 438 und 
CMR § 38) 
Warenversicherung: 
 

Decken wir für Sie gerne ein. Wird Ihrerseits kein  
Warenwert angegeben erfolgt keine Eindeckung. 
 

Ausschlussgüter: Vom Transport sind nachfolgende Güter ausdrücklich 
ausgeschlossen; 
Chips und elektronische Speicher 
Zigaretten 
Handys 
PC’s und Teile dazu 
Valoren 
Temperaturgeführte Güter 
Lebende Tiere 
Wertgegenstände sonstiger Art, wie Kunstgegenstände. Teppiche, 
Edelerze, Pelze, 
Gefahrgüter Klasse1; 
Klasse 4.1 Ziffer 31, 32, 41 - 50; 
Klasse 5.2 Ziffer 1, 2 , 11 – 50 
Klasse 6.2 
Klasse 7 
Klasse 9 Ziffer 13 
 

Frachtberechnung: 
(Minimale) 

Die frachtpflichtigen Mindestgewichte entnehmen Sie bitte dem 
Angebot. 
 
Die Berechnung des Frachtpreises erfolgt durch Aufrundung. 
Alle Preise sind in €, excl. Steuern, Versicherung, Verzollung, etc. 
 



 

 

 
Die Frachtsätze gelten nur für Sendungen mit Fracht zahlbar in 
Deutschland. 

  
Die Frachtsätze gelten, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart,für  
Haus / Haus- Verkehre, Hebebühnenzustellung im Stückgutverkehr 
(national) bis 6 Stellplätze und max. 3000 kg möglich. 
 

Terminsendungen: Terminsendungen lt. CMR - Abkommen, wobei die 
Haftungsbeschränkung des Frachtführers zurückgestellt wird, können 
nicht akzeptiert werden. Im nationalen Stückgutverkehr gilt unsere 
Laufzeitzusage nur bei den Produkten Premium - Line (OPC) und 
Expressverkehr (OEC 10 / OEC 12) 
 

Anlieferzeiten Werden keine Warenannahmezeiten angeben, wird angenommen, 
dass eine Zustellung von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr möglich ist.  
Für Sendungen, die im Stückgutverkehr zugestellt werden, können 
pro Empfänger max. 30 min. Wartezeit gewährleistet werden. Sollte 
nach dieser Zeit keine Entladung erfolgt sein, wird das Fahrzeug 
abgezogen und es erfolgt eine kostenpflichtige Rückführung zum 
Depot des Regionalpartners. Nach erfolgter Rückführung erhalten 
Sie von uns ein Fax mit der Bitte um eine entsprechende Verfügung.  
 

Frachtpapiere Seit Januar 2003 arbeiten wir als papierlose Spedition, 
d.h. alle für den Empfänger bestimmten Dokumente  
(außer Zollpapiere) müssen sicher an der Sendung befestigt werden.  
 

Ablieferbelege Der Empfang der Sendung beim Empfänger wird auf einer Rollkarte 
quittiert. Sollten Sie aus organisatorischen Gründen unbedingt eine 
Empfangsquittung auf Ihrem Lieferschein erforderlich sein, ist dieser 
Mehraufwand kostenpflichtig. 

 
Verpackung / Markierung: 

 
Alle Güter müssen für LKW - Verkehre sicher verpackt sein und mit 
anderen Gütern zusammenladbar sein. Alle Packstücke sind vom 
Auftraggeber bzw. Versender eindeutig und verwechselungssicher zu 
markieren. Die Verantwortung für mangelhafte Verpackung und / 
oder Markierung liegt beim Auftraggeber / Absender. 
Packstücke über 30 kg müssen unterfahrbar sein ! 
 

EURO / GIBO - Paletten 
Tauschgebühren: 
 

Die Tauschgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Angebot. 
Beschädigte Paletten werden nicht getauscht. 
Sollte der Empfänger die Paletten nicht sofort tauschen, gehen die 
Kosten und Risiken zu Lasten des Auftraggebers. 
 

Zahlungsbedingungen: 
 

Rein Netto, innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungslegung bzw. 
gemäß Offerte  
 

Erfüllungsort: Erfüllungsort ist Hof / Saale 
 
 



 

 

 
Gerichtsstand: 

 
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag ist 
Hof / Saale, soweit der Anspruchsteller oder Anspruchsgegner 
Kaufmann ist. 
 

Gültigkeit: Gültig ab Auftragserteilung bis Gültigkeit lt. Offerte, bei annähernd 
gleichen Löhnen, Tarifen, Wege- und Treibstoffkosten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


